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Vergabe eines Straßennamens für die neue Planstraße im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 -Alte Mühle- 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 entsteht demnächst ein neues 
Wohngebiet, das über eine neu zu erstellende Planstraße (abgehend von der Bun-
desstraße) erschlossen wird. Die Erschließungseinrichtungen werden durch die Ge-
meinde hergestellt und anschließend gewidmet. 
Gemäß § 47 (1) Straßen- und Wegegesetz geben die Gemeinden den Straßen Na-
men und bringen Namensschilder an.  Die Schilder sind so zu gestalten, anzubringen 
und zu unterhalten, dass die Orientierung ermöglicht wird. Gleiches gilt für das An-
bringen der Hausnummern. Die Vergabe der Hausnummern erfolgt durch das Amt 
Moorrege. 
 
Spätestens nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen und Eigentumsübertra-
gung auf die Gemeinde sollte ein Straßenname festgelegt werden, da die Straße 
dann durch Widmung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden soll. In der 
Vergangenheit hat sich jedoch eine frühzeitige Vergabe eines Straßennamens be-
währt, da dann z.B. Bauantragsunterlagen usw. bereits mit dem entsprechenden 
Straßennamen erstellt werden können. Insofern wäre es von Vorteil, bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt einen Straßennamen zu vergeben. Aus Gesprächen mit den Altei-
gentümern und den Bewerbern für die neuen Grundstücke hat sich eine große Ak-
zeptanz für den Namen „Alte Mühle“ gezeigt, so wie bereits der Arbeitstitel des Be-
bauungsplanes lautete. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten für die Beschaffung und Aufstellung der Straßennamenschilder stehen 
zur Verfügung. 
 

Ö  5



 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt: / Die Gemeindevertretung beschließt: 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 neu entstehende Planstraße 
erhält den Straßennamen Alte Mühle. 
 
 
 
___________________ 
(Rißler) 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
/   
 
 
 


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  5 Vergabe eines Straßennamens für die neue Planstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 -Alte Mühle-
	Vorlage  485/2014/HO/BV



